
 

Landkreis Nienburg/Weser 

Landrat Detlev Kohlmeier 

Kreishaus am Schloßplatz 

31582 Nienburg 

 

19. März 2022 

 

 

Antrag auf anteilige Kofinanzierung der Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im LK Nienburg/Weser 

Sehr geehrter Herr Landrat Kohlmeier,  

im Folgenden erhalten Sie, wie telefonisch besprochen, die Informationen rund um den 

Finanzierungsplan für Juli 2022 bis Dezember 2024 der Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im 

Landkreis Nienburg/Weser.  

 

Ab dem 01.07.2022 gewährt das Land Niedersachsen nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Förderung von Regionalen Initiativen und Kooperationen für Frauen am 

Arbeitsmarkt (RIKA) und mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Zuwendungen für 

„Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft“ (KoStelle) sowie für Einzelmaßnahmen, deren Ziel es ist, 

die Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeitsleben mittels regionaler Ansätze zu verbessern 

(RIKA-Projekte).  

 

Durch diese neue Richtlinie (RIKA) ergeben sich einige gravierende Veränderungen für die 

Koordinierungsstellen. Eine dieser Änderungen betrifft die zukünftige Finanzierung. Die Förderung aus 

dem ESF+ und den Landesmitteln werden deutlich von 85 % auf 70 % gekürzt, so dass sich daraus bis 

zu 30 % Kofinanzierung für die Träger ergeben. Aufgrund der guten Reputation der KoStelle im Landkreis 

Nienburg/Weser auf Landesebene und der Gemeinnützigkeit des Vereins Niedersächsischer Bildungs-

initiativen e. V. (VNB) als Träger der KoStelle ist ein begründeter Antrag auf eine Reduktion des 

Kofinanzierungs-anteils aussichtsreich. Dennoch heißt es für uns, einen größeren Anteil an 

Kofinanzierung einzuwerben. 

Anlage 1 zu Drucksache 2022/054
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Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Projektförderung in Form einer 

Anteilfinanzierung gewährt. 

 Die Förderung aus ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfond+) beträgt im SER-Gebiet grundsätzlich 

40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Weitere 30 % werden aus Landesmitteln finanziert. Alle 

Zuwendungsempfänger*innen haben in die Kofinanzierung einen Finanzierungsbeitrag von 

mindestens 30 % der förderfähigen Gesamtausgaben einzubringen. Die Bewilligungsstelle kann 

im Einvernehmen mit dem programmverantwortlichen Ressort im Einzelfall ein Projekt mit 

höherem Interventionssatz genehmigen. 

 Die Projektlaufzeit beträgt 30 Monate.  

Die Förderung erstreckt sich auf Personalausgaben für eine Vollzeitstelle Leitung, eine Vollzeitstelle 

Projektassistenz und 10.000 € pro Jahr für Honorare an Dozent*innen sowie eine - von den direkten 

Personalausgaben abhängige - Restkostenpauschale i. H. v. 36 %. 

Mit der Pauschale sind alle notwendigen projektbezogenen sonstigen Ausgaben wie 

Kinderbetreuungsausgaben für die Zielgruppe, Ausgaben für Verbrauchsgüter und Ausstattungs-

gegenstände, Geschäftsführungsausgaben, Verwaltungsausgaben und Miet- und Leasingausgaben für 

Gebäude abgegolten. 

Auf den folgenden Seiten wird der Kostenplan für die KoStelle vorgestellt. 

Wie bereits in der Runde der Hauptverwaltungsbeamt*innen vom 01.07.2020 beim „Blick in die 

Zukunft“ als Finanzierungsvorschlag angekündigt, schlagen wir aufgrund der Veränderungen in der 

Anzahl der Samtgemeinden, zukünftig eine Berechnung der Kofinanzierung anhand der 

Einwohner*innenzahl vor.  

Hiermit beantragen wir die anteilige Finanzierung an der Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im 

Landkreis Nienburg/Weser. Wir freuen uns, wenn der Landkreis Nienburg/Weser sich mit 30.000,00 € 

für 2,5 Jahre als Festbetragsfinanzierung an der Kofinanzierung beteiligt.  
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Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im Landkreis Nienburg/Weser 

Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2024 

  

Maximal 424.626,00 € förderfähige Gesamtausgaben für 2,5 Jahre. 

Eigenanteil oder Drittmittel von mindestens 20 % 

  

Kostenplan 

  

1. Personalkosten [1] 2022 2023 2024 Gesamt 

1.1. 
Päd. Mitarbeiterin 

Beratung (50 %-Stelle) 
16.935,61 € 34.819,62 € 35.516,01 € 87.271,24 € 

1.2. 
Päd. Mitarbeiterin Bildung  

(50 %-Stelle) 
14.673,14 € 30.167,98 € 30.771,34 € 75.612,46 € 

1.3. 
Ausgaben für 

Honorarkräfte 
5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 

1.4. 
Projektassistenz  

(62,5 %-Stelle) 
15.140,73 € 31.129,34 € 31.751,93 € 78.022,00 € 

1.5. 
Projektassistenz  

(37,5 %-Stelle) 
8.988,59 € 18.480,55 € 18.850,16 € 46.319,30 € 

Summe 1. (1.1 bis 1.5) 60.738,07 € 124.597,49 € 126.889,44 € 312.225,00 € 

  

2. Restkostenpauschale [2]  2022 2023 2024 Gesamt 

2.1. Summe 1. 60.738,07 € 124.597,49 € 126.889,44 € 312.225,00 € 

2.2. 
36 % der Ausgaben  

1.1 bis 1.5 
21.865,71 € 44.855,10 € 45.680,20 € 112.401,00 € 

Summe 1. und 2.  82.603,78 € 169.452,59 € 172.569,64 € 424.626,00 € 

Förderfähige Gesamtausgaben für 2,5 Jahre 424.626,00 € 

 

  

3. Zuschüsse 2022 2023 2024 Gesamt 

3.1. ESF+ (max. 40 %) 33.041,51 € 67.781,03 € 69.027,86 € 169.850,40 € 

3.2. Landesmittel (max. 40 %) 33.041,51 € 67.781,03 € 69.027,86 € 169.850,40 € 
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Summe der Zuschüsse (max. 80 %) 66.083,02 € 135.562,07 € 138.055,71 € 339.700,80 € 

  

4. Kofinanzierung [3] 2022 2023 2024 Gesamt 

4.1. 
Förderfähige 

Gesamtausgaben (100 %) 
82.603,78 € 169.452,59 € 172.569,64 € 424.626,00 € 

4.2. Zuschüsse (max. 80 %) 66.083,02 € 135.562,07 € 138.055,71 € 339.700,80 € 

Summe der Kofinanzierung (20 %) 16.520,76 € 33.890,52 € 34.513,93 € 84.925,20 € 

[1] Die Vollzeitstellen für Projektleitung und Projektassistenz sind im Projektbüro Nienburg in mehrere Teilzeitstellen 

aufgeteilt. 

[2] Die Restkostenpauschale beläuft sich auf 36 % der direkten Personalkosten. Davon müssen alle projektbezogenen 

      sonstigen Ausgaben bestritten werden. 

[3] Bei förderfähigen Gesamtausgaben von 424.626,00 € müssen 84.925,20 € kofinanziert werden. 

  

Finanzierungsplan 

  

 2022 2023 2024 Gesamt 

Benötigte Kofinanzierung  16.520,76 € 33.890,52 € 34.513,93 € 84.925,20 € 

1. Bestehende private Kofinanzierung 

1.1. Eigenmittel (VNB) 3.051,12 € 6.273,10 € 6.398,56 € 15.722,78 € 

1.2. Teilnehmerinnenbeiträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Summe private Kofinanzierung 3.051,12 € 6.273,10 € 6.398,56 € 15.722,78 € 

Offene Kofinanzierung 13.469,64 € 27.617,42 € 28.115,37 € 69.202,42 € 
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Vorschlag zur Finanzierung der offenen Kofinanzierung von 69.202,42 € für 2,5 Jahre. 

  

 2022 2023 2024 Gesamt 

2. Offene Kofinanzierung [4] 13.469,64 € 27.617,42 € 28.115,37 € 69.202,42 € 

2.1. 
Landkreis Nienburg/Weser 

(121.645) 
6.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 30.000,00 € 

2.2. 
Stadt Nienburg/Weser 

(31.443) 
2.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 12.500,00 € 

2.3. 
Stadt Rehburg-Loccum 

(10.179) 
560,81 € 1.198,14 € 1.254,33 € 3.013,28 € 

2.4. 
Flecken Steyerberg  

(5.207) 
286,88 € 612,90 € 641,65 € 1.541,42 € 

2.5. 
Samtgemeinde Heemsen 

(6.102) 
336,19 € 718,25 € 751,93 € 1.806,37 € 

2.6. 
Samtgemeinde Weser-Aue 

(14.627) 
805,87 € 1.721,70 € 1.802,45 € 4.330,02 € 

2.7. 
Samtgemeinde Steimbke 

(7.236) 
398,66 € 851,73 € 891,67 € 2.142,07 € 

2.8. 
Samtgemeinde Uchte 

(14.047) 
773,91 € 1.653,43 € 1.730,98 € 4.158,32 € 

2.9. 
Samtgemeinde Grafschaft 

Hoya (16.877) 
929,83 € 1.986,54 € 2.079,71 € 4.996,08 € 

2.10. 
Samtgemeinde 

Mittelweser (15.927) 
877,49 € 1.874,72 € 1.962,64 € 4.714,86 € 

Summe  13.469,64 € 27.617,42 € 28.115,37 € 69.202,42 € 

[4] Als Grundlage zur Berechnung der Kofinanzierung wurden die Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik  

      Niedersachsen (Stand 31.12.2020) genutzt.  
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Der Vorschlag ergibt folgende Finanzierungsquoten: 

3. Finanzierungsquoten in % 2022 2023 2024  

3.1. Private Kofinanzierung 3,69 % 3,70 % 3,71 %  

3.2. Öffentliche Kofinanzierung 16,31 % 16,30 % 16,29 %  

3.2.1  - Landkreis Nienburg/Weser 7,26 % 7,08 % 6,95 %  

3.2.2 - Stadt Nienburg/Weser 3,03 % 2,95 % 2,90 %  

3.2.3 - Kommunen des Kreises 6,02 % 6,27 % 6,44 %  

3.3. ESF-Mittel (max.40 %) 40,00 % 40,00 % 40,00 %  

3.4. Landesmittel (max 40 %) 40,00 % 40,00 % 40,00 %  

Summe der Finanzierungsquoten in % 100,00 % 100,00 % 100,00 %  

      

Wir hoffen, dass Sie uns dabei unterstützen, die in Aussicht gestellten Mittel von 339.700,80 € in 

den Landkreis Nienburg/Weser fließen zu lassen, damit die Frauen in unserer Region davon profi-

tieren. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie uns vor dem Antragsstichtag einen Letter of Intent (LOI) 

zukommen lassen, indem Sie uns die Kofinanzierung (vorbehaltlich Gremienbeschlüssen) zusagen. 

 

Der Antragsstichtag des Förderaufrufs für die Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft 

2022/2024 ist der 29.04.2022.  

Wir bedanken uns, dass Sie am 06.04.2022 im Rahmen der Runde der Hauptverwaltungsbeamt*innen 

die Kofinanzierung für die Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im Landkreis Nienburg/Weser für die 

folgenden Jahre erörtern, um eine zufriedenstellende und gerechte Lösung zu erarbeiten.  

Wir freuen uns, über eine weiterhin gute Zusammenarbeit zum Wohle der Frauen im Landkreis 

Nienburg/Weser.  

Herzliche Grüße 

Koordinierungsstelle frau+wirtschaft im Landkreis Nienburg/Weser 

  

  

Katrin Fedler      Catrina Lohmeyer 


